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! Staatsarchiv Aar-
au, Nr.6349, Fasz.6
(Jager, Pflichten-
heft).

* Dem Stift waren
im  18.Jahrhun-
dert auch herr-
schaftliche Re-
viere verpfandet
(StAA, Nr.6348,
Schreiben der Re-
gierung an das
Oberamt Rhein-
felden vom 7.3.
1722).

Instruktion und Besoldung fiir den Forst- und
Jagermeister des Stiftes Sickingen zu Etzgen 1756

Albin Miiller

In seinen ausgedehnten Waldungen zu
beiden Seiten des Rheins war das Kloster
Sdckingen Inhaber der Hoch- und Nie-
derjagd.? In Personalunion unterstand
dem stiftischen Forst- und Jagermeister
die Aufsicht tiber die Wilder und tiber
die Jagd; er hatte zudem noch weitere
Aufgaben im Dienste der sidckingischen
Grundherrschaft zu tibernehmen.

Nach dem Hinschied des bisherigen
Amtsinhabers Johann Baptist Meyer zu
Etzgen wird sein Nachfolger Fridle Fezer,
gebtirtig von Oberfrick, nach abgelegtem
Handgeliibde am 8. Mérz 1756 in Pflicht
genommen.

Dem ausfiihrlichen Pflichtenheft ent-
nehmen wir:

1. Der Gewahlte hat vor allem das Jagd-
und Forstwesen im Sulzer- und im
Mettauertal geméiss Weidmanns- und
Forstrecht nach alter Gewohnheit
fleissig zu liberwachen und in gutem
Stand zu erhalten. Eingriffen von
Einheimischen und Fremden soll er
sich widersetzen und Frevler der
gnadigen Herrschaft unverziiglich
melden; Strafbefehle hat er strikte zu
vollziehen.

2. Seiner Aufsicht unterstehen auch
anderwirts gelegene Waldungen, es
seien Widums-, Fron-, Keller-, Bann-
warts- oder sonst eigene Holzer zu Kai-
sten, Hornussen, Stein, Hellikon, Zuz-
gen, Murg, Oberhof (Baden), Herrisch-
ried, Schworstadt, Rippolingen, auf
Egg, Katzenmoos, Thimoos und Stet-
ten. Diese hat er alle Vierteljahre zu
begehen, zu visitieren und darauf zu
achten, dass sie nicht durch allzu vie-

les und unordentliches Holzfillen ver-
O0det und ruiniert werden. Insbeson-
dere soll er iiberall dort, wo tiberstan-
diges, schlagreifes oder abgingiges
Holz vorhanden ist, sei es Brenn- oder
Bauholz, auch Kohlholz oder Holz fiir
Eisenschmelzen, dieses fallen lassen,
verkaufen und dem Stift den Erlos
getreulich mundlich oder schriftlich
melden, damit die Stiftsschaffnei das
Geld einkassieren kann. Dort, wo
Keller, Meier oder andere stiftische
Beamte ihr Brennholz schlagen diir-
fen, hat er strenge darauf zu achten,
dass dieses Recht nicht missbraucht
wird, Fehlbare hat er sofort ohne An-
sehen der Person anzuzeigen.

. Er soll junge Bestdnde einhagen las-

sen, damit sie vom Weidvieh nicht
geschadigt werden und der Nach-
wuchs gesichert ist.

. Er soll ferner ein Augenmerk haben
~auf die Bannsteine, damit bei deren

Abgang kein Eingriff geschehen kann,
wodurch die stiftischen Waldungen
geschmalert werden konnten. Er hat
sofort zu melden, wo alte Marchsteine
ersetzt oder fehlende neu gesetzt wer-
den miissen, damit das Stift im Einver-
nehmen mit den Nachbarn die Sache
in Ordnung bringen kann.

. Inden Waldungen, die den Gemeinden

gehoren, hat er darauf zu achten, dass
nicht durch Frevel und tiberméissiges
Schlagen die Holzer verdden und
dadurch die Untertanen zeitweise
unter Holzmangel zu leiden haben.

. Beim Absterben eines leib- und grund-

horigen Hausvaters im Sulzer- und
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im Mettauertal soll der Jagermeister
dafiir besorgt sein, dass das Fallrecht
nach alter Gewohnheit beachtet und
jeweils das beste Stiick Vieh geschétzt
und der entsprechende Betrag dem
Stifte verabfolgt wird.?

. Er ist dafiir verantwortlich, dass der
Zehnten, der nicht weiter verliehen,
sondern vom Stift direkt eingezogen
wird, getreulich eingesammelt werde
und die Kosten dafiir nicht zu hoch
sind. Er hat die Aufsicht tiber die stif-
tischen Trotten und dafiir zu sorgen,
dass im Herbst der geschuldete Wein-
zehnten richtig und mnach altem
Herkommen von den Untertanen ver-
abfolgt wird.

. Als Jdgermeister hat er die Oberauf-
sicht tiber die Jagd; er kontrolliert die
ortlichen Jagdaufseher, die Bannwarte
und Flurhiiter. Er ist besonders dafiir
verantwortlich, dass der Wildbestand
nicht ungebiihrlich tiberhand nimmt,
damit der Schaden an Flur und Jung-
wald nicht zu gross, andrerseits er aber
nicht vollig ausgeraubt wird. Mit dus-
serster Strenge verfolge er die Wild-
diebe; er nimmt den Ertappten die
Flinten weg, zeigt sie an und liefert sie
zur Bestrafung ein. Was das geschosse-
ne brauchbare Wild betrifft, soll der
Jagermeister es bei der Botenkehre —
der amtliche Verkehr zwischen den
stiftischen Beamten und dem Stift
wird durch besondere Boten besorgt —
dem Stift einliefern. Hiertiber und
auch tiber das, was er an Raubtieren
schiesst, hat er ein Verzeichnis anzu-
fertigen. Alle Vierteljahre hat er dieses
zu Uuberbringen, ebenso die Klauen
oder andere «Zeichen» einzuschicken
oder personlich vorzuweisen.*

. Fiir seine Treue im Dienste des Stiftes
und als Besoldung zu seinem Unter-
halt erhalt der Jager:

a) die Wohnung im Stiftshause zu Etzgen
mit Beniitzung des Kraut- (Gemiise-)
und Grasgartens daselbst;

b) an Geld: jahrlich 20 Gulden rheinisch,
ferner einen angemessenen Beitrag an
Schuhe, Kleider und «Piirschrohre»
(Pirsch-Flinten);

¢) 8 Klafter Brennholz jihrlich, jedes a
fiinf Schuh hoch und lang, das er selbst
machen muss und das der Stiftsmiiller
oder der Widumsmeier (Kirchmeier)
ihm zufiihren soll;

d) 5 Miitt Kernen (Korn, Dinkel), 5 Miitt
Roggen, 5 Miitt Hafer (Kernen: 1 M. —
37,5 kg, Roggen: 1 M. = 66 kg, Hafer:
1 M. = 150—200 kg), ferner fiir Hiih-
ner- und andere Jagdhunde zusatz-
lich 2 Miitt Roggen. Heu: einen Wagen
voll, Wein: 3 Saum zu 150 1;

e) vom verkauften Bauholz 2 Kreuzer pro
Stamm; vom Laub- und Brennholz 3
Kreuzer, vom Kohlholz 2 Kreuzer pro
Klafter;

f) Schussgelder:

1 Hirsch 1 G. 30 xer
1 Schwein 1 G. 30 xer
1 Reh 30 xer
1 Hase 10 xer
1 Feldhuhn (Rebhuhn, Haselhuhn) 4 xer
1 Schnepfe 6 xer
1 Halbvdgel (Kleinvogel) 2 xer
1 Fuchs 15 xer
1 Wildkatze 15 xer
1 zahme Katze 4 xer
1 Marder 4 xer
1 [ltis 4 xer
1 Milan 4 xer
1 Mauser (Bussard) 4 xer
1 Happich (Habicht) 4 xer
1 Nachteil (Eule) 4 xer

und andere dergleichen Raubtiere
pro Stiick ebenfalls 4 xer

g) pro Frevel, den er anzeigt, den dritten

Pfennig.’

Sollten diese Entschadigungen nicht
mehr «anstidndig» sein, so kann der Jager-
meister vierteljahrlich kiindigen, worauf
sie neu geregelt werden.

> Die Abgabe des be-
sten Stiicks Viehes
oder des besten
Kleides beim Tode
eines Leibeigenen
wurde vom Stift
schon friith in ei-
nen entsprechen-
den  Geldbetrag
umgewandelt, ir-
meren Nachkom-
men auch oft er-
lassen.

Ausweise fir die
ihm zustehenden
Schussgelder.

Ein Drittel der ge-
fallten Busse.

Quellen- und Litera-
turverzeichnis siehe
Seite 61!

64



	Instruktion und Besoldung für den Forst- und Jägermeister des Stiftes Säckingen zu Etzgen 1756

